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NIEDERSCHRIFT 
 

 
über die 

Sitzung des Gemeinderates Weitramsdorf 
 

am Montag, 26.01.2026 um 19:00 Uhr 
im Schulungsraum des Feuerwehrhauses Weitramsdorf, Badstr. 1 

 
Anwesend: 

1. Bürgermeister 

Herr Hans Steinfelder  

2. Bürgermeister 

Herr Dominic Juck  

3. Bürgermeister 

Herr Daniel Dressel  

Mitglieder Gemeinderat 

Herr René Bunk  
Frau Pia Dohles  
Frau Anita Dorn  
Herr Tobias Ehrsam  
Herr Martin Gahn  
Herr Thorsten Helmprobst  
Herr Christian Koch  
Herr Ulrich Kräußlich  
Herr Michael Rädlein  
Herr Dr. Thomas Rosenkranz  
Frau Katrin Schimpl  
Herr Harri Schleifenheimer  
Herr Ingo Treubert  
Herr Thomas Zapf  

Verwaltung 

Herr Heiko Geuß  

Schriftführer 

Herr Christian Reuß  
 
Nicht Anwesend: 

Mitglieder Gemeinderat 

Herr Klaus Dorscht fehlt entschuldigt 
Herr Uwe Knorr fehlt entschuldigt 
Herr Max Kräußlich fehlt entschuldigt 
Herr Günter Tschech fehlt entschuldigt 
 

 
 

.................................. 
Vorsitzender 

 
Gez. Reuß 

.................................. 
Schriftführer 
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T A G E S O R D N U N G  
 

Öffentlicher Teil 

 1.1   Eröffnung der Sitzung 
  
 1.2   Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
  
 1.3   Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  
 1.4   Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung vom 15.12.2025 
  
 2   Eilantrag von 2. BGM Juck zu einer Verbindlichen Sachstandsabfrage und 

Fristensicherung zur Städtebauförderung "Ortsmitte Weitramsdorf" 
  
 3   Antrag der Baugenossenschaft des Landkreises Coburg auf Gewährung eines Darlehens 

für die Modernisierung von 8 Wohnungen in Weidach-Vogelherd, Erlengrund 7 und 8 
  
 4   Erlass zur Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für 

Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung) 
  
 5   Mitteilung der aus nichtöffentlicher Sitzung für öffentlich erklärten Beschlüsse 
  
 6   Sachstandsbericht zu öffentlichen Anfragen aus dem Gemeinderat 
  
 7   Mitteilungen und Anfragen 
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Öffentlicher Teil 

 
TOP 1.1  Eröffnung der Sitzung  

 
Der Vorsitzende eröffnet um 19.00 Uhr die Sitzung des Gemeinderats. 
 
 
TOP 1.2  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  

 
Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung fest. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass TOP 2 des öffentlichen Teils der heutigen Sitzung entfällt, da Frau 
Pöpperl aus privaten Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen kann.  
 
2. BGM Juck meldet sich zu Wort und teilt mit, dass er einen „Eilantrag“ gestellt hat. Er fragt nach, 
ob dieser in der heutigen Sitzung behandelt wird.  
 
Der Vorsitzende informiert das Gremium darüber, dass 2. BGM Juck einen „Eilantrag“ gemäß § 
26 a Abs. 2 der Geschäftsordnung des Gemeinderats gestellt hat. Der Antrag wurde jedem 
Gemeinderatsmitglied von 2. BGM Juck zugeschickt, sodass dieser jedem bekannt sein dürfte. 
Im Anschluss verliest der Vorsitzende den nachfolgend abgedruckten § 26 a Abs. 2 der 
Geschäftsordnung: 
 
 
„(2) Verspätet eingehende oder erst unmittelbar vor oder während der Sitzung gestellte 
Anträge können nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, wenn  
 

1. die Angelegenheit dringlich ist und der Gemeinderat der Behandlung mehrheitlich zustimmt 
oder 

2. sämtliche Mitglieder des Gemeinderats anwesend sind und kein Mitglied der Behandlung 
widerspricht. „ 

 
Der Vorsitzendet stellt fest, dass im vorliegenden Fall die Nummer 1 des Absatzes 2 einschlägig 
sein könnte. Hierfür müsste die Angelegenheit dringlich sein und der Gemeinderat müsste der 
Behandlung mehrheitlich zustimmen. Im Anschluss verliest der Vorsitzende den nachfolgend 
abgedruckten Antrag: 
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Im Anschluss teilt der Vorsitzende mit, dass aus seiner Sicht nicht aus dem Antrag hervorgeht, 
weshalb seine Behandlung nicht Zeit bis zur nächsten Gemeinderatssitzung Anfang März hat. Er 
sieht bei einer Nichtbehandlung des Antrags in der heutigen Sitzung keine Nachteile für die 
Gemeinde, da bis zur nächsten Sitzung Anfang März keine Fristen auslaufen. Er bittet 2. BGM 
Juck darum auszuführen, worin er die Dringlichkeit seines Antrages sieht. 2. BGM Juck erläutert, 
dass die Bewilligungsfrist für den Zuschuss zum Abbruch der Anwesen Schlettacher Straße 1 und 
Coburger Straße 1 Ende März abläuft. Da die Zeit von der nächsten Gemeinderatssitzung bis zu 
diesem Zeitpunkt sehr eng ist, besteht die Gefahr, dass die Verlängerung nicht mehr rechtzeitig 
erteilt werden kann. Dies birgt das Risiko, dass der Gemeinde die Fördermittel entgehen. Somit 
besteht aus seiner Sicht Eilbedürftigkeit! 
 
2. BGM Juck kündigt an, dass er auch noch einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen will, da er 
erreichen will, dass ein Tagesordnungspunkt, der gemäß Tagesordnung zur Behandlung im 
nichtöffentlichen Teil der heutigen Sitzung vorgesehen ist, in den öffentlichen Teil verschoben 
wird. Der Vorsitzende antwortet, dass dieses Thema zu einem späteren Zeitpunkt in der Sitzung 
besprochen wird.  
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weitramsdorf stimmt der Behandlung des von 2. BGM 
eingebrachten Dringlichkeitsantrags unter TOP 2 des öffentlichen Teils der heutigen Sitzung zu. 
 
 Ja 10  Nein 7  Anwesend 17   
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TOP 1.3  Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 
Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest.  
 
 
TOP 1.4  Genehmigung des Protokolls der öffentlichen Sitzung vom 15.12.2025  

 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weitramsdorf genehmigt die heute vorgelegte Niederschrift 
über den öffentlichen Teil seiner Sitzung am 15.12.2025. 
 
 Ja 17  Nein 0  Anwesend 17   
 
 
TOP 2  Eilantrag von 2. BGM Juck zu einer Verbindlichen Sachstandsabfrage und 

Fristensicherung zur Städtebauförderung "Ortsmitte Weitramsdorf"  
 
Der Vorsitzende verliest den nachfolgend abgedruckten Sachstandsbericht. Dieser wird mit 
weiteren Unterlagen (E-Mail zur Verlängerung des Bewilligungszeitraums für den Abriss der 
Anwesen Schlettacher Straße 1 und Coburger Straße 1) an die vertretenen Fraktionen verteilt.  
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Im Anschluss daran verliest der Vorsitzende den nachfolgend abgedruckten Aktenvermerk über 
die Besprechung mit Frau Maier von der Regierung von Oberfranken am 22.01.2026 im Rathaus 
der Gemeinde Weitramsdorf: 
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3. BGM Dressel stellt fest, dass er dem soeben verlesenen Aktenvermerk entnommen hat, dass 
das Vorhalten eines kommunalen Verwaltungsgebäudes eine Pflichtaufgabe einer Gemeinde 
darstellt und aus diesem Grund nicht von der Städtebauförderung gefördert wird. Er fragt nach, 
ob es eine Förderung geben würde, wenn die Gemeinde das Rathaus im ehemaligen Albrecht 
Verwaltungsgebäude unterbringen würde. Der Vorsitzende antwortet, dass es richtig ist, dass 
kommunale Verwaltungsgebäude nicht gefördert werden. Damit sind auch die Teilflächen des 
Gebäudes, die für das Rathaus gebraucht werden, grundsätzlich nicht förderfähig. Da es sich 
hier allerdings um die komplette Neugestaltung einer Ortsmitte handelt und viele verschiedene 
Nutzungen in dem Gebäude untergebracht werden würden, könne er zum jetzigen Zeitpunkt 
nichts Konkretes über die Gesamtförderung des Projektes sagen. Zunächst müsste die 
Gemeinde wissen, was sie will. Erst wenn diese Hausaufgabe gemacht ist, kann mit 
verschiedenen Förderstellen in Kontakt getreten werden und erst wenn dies geschehen ist, 
können Aussagen zur endgültigen Förderung gemacht werden.  
 
2. BGM Juck teilt mit, dass der Vorsitzende die in seinem Antrag aufgeworfenen Fragen 
beantwortet hat. Er erwidert dem Vorsitzenden, dass es bereits ein fertiges Konzept für die 
Ortsmitte gegeben hat. Der Gemeinderat hat die weitere Umsetzung dieses Konzepts durch 
Beschluss ausgesetzt. Durch diesen Beschluss wurden aus seiner Sicht 140.000,00 € an 
Fördergeldern für den geplanten Architektenwettbewerb in den Wind geschossen. Er stellt die 
Frage in den Raum, ob diese Tatsache allen Gemeinderatsmitgliedern bewusst ist. Der 
Vorsitzende antwortet, dass durch den Beschluss kein Planungsstand verworfen wurde, da es 
noch keine Planung und kein Konzept gegeben hat. Durch die Unterbrechung des 
Planungswettbewerbes wurden damit auch nichts verzögert und auch die Fördermittel wurden 
nicht vergeudet. Der Vorsitzende bittet darum, dass einzelne lernen müssen, 
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Mehrheitsbeschlüsse zu akzeptieren, auch wenn diese der persönlichen Meinung zu einem 
Thema widersprechen.  Die Zukunft sei nicht vorhersehbar und bei einem derart wichtigen 
Thema für die Gemeinde müsse es erlaubt sein, immer wieder in alle Richtungen zu denken, um 
zum Schluss das optimale Ergebnis für Weitramsdorf herauszuholen. 
 
3. BGM Dressel bedankt sich bei 2. BGM Juck für die Antragsstellung. Er betont, dass ohne den 
Antrag die Informationen, die der Vorsitzende heute gegeben hat, nicht öffentlich geflossen 
wären. Weiterhin weist er darauf hin, dass die Verlängerung des Bewilligungszeitraums heute per 
Mail beantragt und erteilt wurde. Auch dies wäre ohne den Antrag nicht passiert. Er erinnert 
daran, dass er in der Vergangenheit mehrmals beantragt hat, dass Herr Geuß und Herr Reuß 
Stellung zur Einbeziehung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Firma Albrecht in die 
Ortsmittenneugestaltung im Gemeinderat nehmen. Leider wurde dies vom Vorsitzenden 
verhindert, in dem er beiden das Wort zu diesem Thema nicht erteilt hat. Weiterhin wurde von 
ihm und von 2. BGM Juck in der Vergangenheit bereits ein Gesprächstermin mit Frau Maier 
vereinbart, den der Vorsitzende dann hat platzen lassen. 3. BGM Dressel bedauert, dass er sowie 
2. BGM Juck und weitere Gemeinderatsmitglieder nicht die Chance hatten, an dem 
Gesprächstermin teilzunehmen. Leider müsse man sich jetzt auf Aussagen aus einem Vermerk 
verlassen. Er stellt fest, dass er den Aussagen des Vorsitzenden nicht traut. Zurückblickend führt 
er aus, dass durch den Stopp des Planungswettbewerbs zwei Jahre harte Gemeinderatsarbeit 
zerstört wurden. Er kritisiert auch die einzelnen Mitglieder des Gremiums dafür, dass sie für die 
Aussetzung des Planungswettbewerbs gestimmt haben und dadurch die hart errungenen 
Beschlüsse erneut in Frage gestellt haben.  
 
Herr Reuß weist darauf hin, dass aus dem Aktenvermerk vom Donnerstag hervorgeht, dass 
bereits in diesem Gespräch mit Frau Maier vereinbart wurde, dass der Bewilligungszeitraum 
unbürokratisch verlängert wird. Den Antrag von 2. BGM Juck hätte es dafür offensichtlich nicht 
gebraucht.  
 
Der Vorsitzende führt aus, dass sich seine beiden Stellvertreter denken, dass sie ihm als Erstem 
Bürgermeister Vorschriften machen könnten. Dies sei allerdings nach geltendem Recht 
nichtzutreffend. Die Stellvertreter treten in ihrer Reihenfolge erst an seine Stelle, wenn er aus 
welchem Grund auch immer nicht im Amt ist und vertreten werden muss. Solange dies nicht der 
Fall ist, haben die Stellvertreter ausschließlich die Rechte eines normalen Gemeinderatsmitglieds. 
Bezüglich des von seinen Stellvertretern mit Frau Maier vereinbarten Termins berichtet der 
Vorsitzende, dass dieser vereinbart und er am Vorabend darüber informiert wurde. Rücksicht 
auf seinen Terminkalender wurde dabei von seinen beiden Stellvertretern nicht genommen. Es 
könne nicht sein, dass der Erste Bürgermeister vor vollendete Tatsachen gestellt und erwartet 
wird, dass er sich in sein Schicksal fügt. Die Selbsteinladung des 2. Bürgermeisters zum am 
Donnerstag stattfindenden Termin mit Frau Maier hat beim Vorsitzenden erneut für Befremden 
gesorgt. Es sei kein Umgang, wenn man einfach auf gut Glück im Rathaus erscheint und an 
einem Termin teilnehmen will, der zu diesem Zeitpunkt gar nicht stattfindet und zu dem man 
nicht eingeladen ist. Bezüglich der Kritik am Gemeinderat wegen der Aussetzung des 
Architektenwettbewerbs stellt der Vorsitzende klar, dass es nicht in Ordnung ist, die 
Gemeinderatsmitglieder für ihr Abstimmungsverhalten in Misskredit zu bringen. Aus seiner Sicht 
ist es wichtig, dass man bei derart wichtigen Entscheidungen nicht blind und stur an alten 
Entscheidungen festhält. Jeder müsse sich immer wieder fragen, ob der bisher eingeschlagene 
Weg der richtige ist und jeder müsse auch den Mut haben, alte Entscheidungen zu ändern, wenn 
er der Meinung ist, dass sie nicht richtig gewesen sind. Kritik für ein solches Verhalten sei 
unangebracht. Es wird die Aufgabe des neuen Gemeinderats sein, sich mit der Ortsmitte zu 
befassen und die Zukunft aktiv zu gestalten. GR Rädlein ergänzt, dass es neue Erkenntnisse 
bezüglich des ehemaligen Verwaltungsgebäudes gegeben hat, die die Aussetzung des 
Planungswettbewerbs gerechtfertigt haben. GRin Dorn stellt fest, dass die Bürgerinnen und 
Bürger das ehemalige Verwaltungsgebäude, so wie es heute dasteht, als Schandfleck 
betrachten. Aufgrund des Eintrags in die Denkmalliste könne man das Gebäude nicht abreißen. 
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Es gehe jetzt um eine Entscheidung für die nächsten 40 – 50 Jahre und da sei es nicht möglich, 
das Gebäude einfach zu ignorieren. GR Dr. Rosenkranz bekräftig die Aussagen von GRin Dorn.  
 
2. BGM Juck erinnert daran, dass man die Einbeziehung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes 
in 2017 oder 2018 nach reiflicher Überlegung bewusst verworfen hat. Er könne nicht verstehen, 
dass ein paar schöne Bilder eines Architekten ausreichen, um alles über den Haufen zu werfen. 
GR Treubert ergänzt, dass das Verwaltungsgebäude nie außer Acht gelassen wurde. Es war 
vorgesehen, dass es in einem Ideenteil im Rahmen des Planungswettbewerbs mit bearbeitet 
wird. Es hätte sein können, dass ein Planungsbüro eine sehr gute Idee gehabt hätte, die man 
dann hätte weiterverfolgen können.  
 
Der Vorsitzende stellt abschließend nochmals fest, dass die Bürgerinnen und Bürger zu Recht 
erwarten, dass sich der Gemeinderat vollumfänglich mit der Ortsmitte beschäftigt. Diesem 
Anspruch müsse der Gemeinderat gerecht werden.  
 
  
 
 
 
TOP 3  Antrag der Baugenossenschaft des Landkreises Coburg auf Gewährung eines 

Darlehens für die Modernisierung von 8 Wohnungen in Weidach-Vogelherd, 
Erlengrund 7 und 8  

 
Herr Geuß verliest das nachfolgend abgedruckte Schreiben der Baugenossenschaft des 
Landkreises Coburg, wonach diese die Wohnungen in den Anwesen Erlengrund 7 und 8 
modernisieren will. 
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GR Rädlein fragt nach, ob die Mieter der Wohnungen während der Renovierung im Haus wohnen 
bleiben oder ob man in diesem Fall anders verfährt als in den Blocks, die im vergangenen Jahr 
saniert wurden. Der Vorsitzende antwortet, dass die Bewohner nicht ausziehen müssen. Für 
Beeinträchtigungen wird ihnen eine Mietminderung gewährt.  
 
Beschluss: 
 
Die Gemeinde Weitramsdorf gewährt der Baugenossenschaft des Landkreises Coburg eG zur 
Modernisierung von acht Wohnungen in Weidach-Vogelherd, Erlengrund 7 und 8 ein Darlehen 
i.H.v. 96.000,00 EUR. Die Tilgung beträgt 2,75 %, der Zinssatz 0 %. Das Darlehen wird im Haushalt 
2025 eingestellt. 
 
Ungeändert beschlossen Ja 17  Nein 0  Anwesend 17   
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TOP 4  Erlass zur Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für 

Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung)  
 
Herr Geuß führt aus, dass der Erlass der Stellplatzsatzung bereits Thema der Dezember-Sitzung 
des Gemeinderates war. Dabei wurde darüber diskutiert, ob in dieser Satzung auch die 
notwendige Breite der Stellplätze vorgeschrieben werden kann.  
 
Die Gemeinden haben wenig Gestaltungsspielraum in den Satzungen. Laut Bauministerium sind 
Regelungen zur Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Zuwegung von Stellplätzen nicht mehr 
möglich. Eine detaillierte Regelung zur Größe eines Stellplatzes ist nicht mehr erforderlich. Ein 
Stellplatz muss bereits sachlogisch so ausgestattet sein, dass er Platz für ein handelsübliches 
Kfz bietet. 
 
Die Erläuterungen des Bauministeriums zu Fragen zur Stellplatzsatzung wurden mit der 
Einladung zur Gemeinderatssitzung verteilt. 
 
Sollte keine Stellplatzsatzung erlassen werden, gibt es für Privateigentümer keine Verpflichtung 
zur Errichtung von Stellplätzen auf Ihrem Grundstück, wodurch dann damit gerechnet werden 
kann, dass vermehrt Kraftfahrzeuge auf öffentlichen Straßengrundstücken abgestellt werden. 
 
Seitens der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, die Satzung, die dem Muster des 
Bayerischen Gemeindetages entspricht, wie vorgelegt zu beschließen 
 
GRin Dorn empfindet es als störend, dass in der Satzung keine Mindestmaße für die Stellplätze 
vorgegeben werden können. Sie fragt nach, ob die Gemeinde zumindest für 
Mehrfamilienhäuser, in denen die Wohnungen vermietet werden sollen, Vorschriften zur 
Stellplatzgröße machen darf. Herr Geuß antwortet, dass auch in diesen Fällen keine Angaben 
zur Stellplatzgröße gemacht werden dürfen. Die Gemeinde darf nur Vorschriften bezüglich der 
Anzahl der zu schaffenden Stellplätze pro Wohneinheit machen. Sollte sich der Gemeinderat 
dazu entschließen, keine Stellplatzverordnung zu erlassen, wird man wohl vermehrt 
Halteverbote aussprechen müssen, damit die Straßen nicht überall zugeparkt werden.  
 
GRin Dorn und GR Dr. Rosenkranz sprechen sich dafür aus, dass man mindestens zwei 
Stellplätze pro Wohneinheit vorschreiben sollte.  
 
GR Schleifenheimer fragt nach, ob die Stellplatzanzahl durch die Satzung auch nach oben 
begrenzt wird. Herr Geuß verneint diese Frage. Die Satzung gibt nur die Mindestanzahl vor. 
Jeder Bauherr könne jederzeit mehr Stellplätze auf seinem Grundstück errichten als 
vorgeschrieben sind.  
 
Beschluss: 
 
Die Gemeinde Weitramsdorf erlässt auf Grund des Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI S. 796 ff.), 
zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBI. S. 573 ff.), und Art. 81 
Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBI. S. 588 ff), zuletzt geändert durch die §§ 4 und 5 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 
(GVBI. S. 254) folgende Satzung: 
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Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung) 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
(1) Die Satzung gilt für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Anlagen im Sinne 
des Art. 1 Abs. 1 BayBO im Gemeindegebiet der Gemeinde Weitramsdorf. Ausgenommen sind, 
wenn sie zu Wohnzwecken erfolgen, Änderungen oder Nutzungsänderungen im Sinne des Art. 81 
Abs. 1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz BayBO. 
 
(2) Regelungen in Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen, die von den 
Regelungen dieser Satzung abweichen, haben Vorrang. 
 
§ 2 Pflicht zur Herstellung von Kfz-Stellplätzen 
 
(1) Bei der Errichtung von Anlagen, für die ein Zu- oder Abfahrtsverkehr mit Kraftfahrzeugen zu 
erwarten ist, sind Stellplätze herzustellen. Bei der Änderung oder Nutzungsänderung von 
Anlagen sind Stellplätze herzustellen, wenn dadurch zusätzlicher Zu- oder Abfahrtsverkehr zu 
erwarten ist. 
 
(2) Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage der Verordnung über den 
Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. 
November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
 
(3) Die Ermittlung erfolgt jeweils nach Nutzungseinheiten. Bei baulichen Anlagen, die 
unterschiedliche Nutzungsarten enthalten, wird die Zahl der notwendigen Stellplätze getrennt 
nach den jeweiligen Nutzungsarten ermittelt. 
 
(4) Die Zahl an notwendigen Stellplätzen ist jeweils auf eine Dezimalstelle zu ermitteln und nach 
kaufmännischen Grundsätzen zu runden. Bei baulichen Anlagen mit mehreren Nutzungseinheiten 
oder unterschiedlichen Nutzungsarten erfolgt die Rundung erst nach Addition der für jede 
Nutzungseinheit und jede Nutzungsart notwendigen Stellplätze. Das Ergebnis der Rundung darf 
nicht zum Überschreiten der Höchstzahlen führen. 
 
§ 3 Herstellung und Ablöse der Stellplätze 
 
(1) Die nach §§ 2 und 3 dieser Satzung erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück 
oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks herzustellen. Bei 
Herstellung der Stellplätze auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstücks ist 
dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde 
rechtlich zu sichern. 
 
(2) Die Inanspruchnahme derselben Stellplätze durch zwei oder mehrere Nutzungen mit 
unterschiedlichen Geschäfts- oder Öffnungszeiten (Wechselnutzung) kann zugelassen werden, 
wenn sichergestellt ist, dass keine Überschneidungen der Benutzung des Stellplatzes auftreten 
und keine negativen Auswirkungen auf den Verkehr in der Umgebung zu erwarten sind. 
 
(3) Soweit die Unterbringung der Stellplätze, die herzustellen sind, auf dem Baugrundstück oder 
in Nähe des Baugrundstücks nicht möglich ist, kann die Verpflichtung nach § 2 in besonderen 
Einzelfällen auf Antrag auch dadurch erfüllt werden, dass die Kosten für die Herstellung der 
notwendigen Stellplätze in angemessener Höhe gegenüber der Gemeinde (Ablösevertrag) 
übernommen werden. Die Höhe des Ablösebetrags wird vom Gemeinderat beschlussmäßig 
festgelegt und fortgeschrieben. 
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(4) Von der Möglichkeit der Ablöse nach Absatz 3 sind Nutzungen ausgenommen, die für ihren 
geordneten Betriebsablauf darauf angewiesen sind, ihren Zu- und Abfahrtsverkehr durch 
Stellplätze auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des 
Baugrundstücks abzuwickeln. 
 
§ 4 Anforderungen an die Herstellung 
 
(1) Für Stellplätze in Garagen gelten die baulichen Anforderungen der Verordnung über den Bau 
und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30. November 
1993 in ihrer jeweils gültigen Fassung. 
 
(2) Im Übrigen sind Stellplätze in ausreichender Größe und in Abhängigkeit der beabsichtigten 
Nutzung herzustellen. Es gilt Art. 7 BayBO. 
 
§ 5 Abweichungen 
 
Unter den Voraussetzungen des Art. 63 BayBO können Abweichungen zugelassen werden. 
 
§ 6 Schlussbestimmungen 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Ungeändert beschlossen Ja 17  Nein 0  Anwesend 17   
 
 
TOP 5  Mitteilung der aus nichtöffentlicher Sitzung für öffentlich erklärten Beschlüsse  

 
entfällt 
 
 
TOP 6  Sachstandsbericht zu öffentlichen Anfragen aus dem Gemeinderat  

 
entfällt 
 
 
TOP 7  Mitteilungen und Anfragen  

 
Der Vorsitzende informiert das Gremium darüber, dass die Abbrucharbeiten in der Turnhalle 
Weitramsdorf aufgrund des Wetters nicht wie geplant heute, sondern erst am Mittwoch 
beginnen werden.  
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass seine erste Kinder- und Jugendsprechstunde im Jahr 2026 im 
ersten Quartal stattfinden wird. Herr Herrmann, der derzeit krank ist, wird sich nach seiner 
Genesung mit der Organisation beschäftigen.  
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Errichtung der Arztpraxis in Weidach voll im Zeitplan 
liegt. Frau Dr. Pandelic-Zeitler wird demnächst Anamnesebögen und Datenschutzerklärungen im 
Rathaus auslegen. Diese können mitgenommen und ausgefüllt werden. Nach der Eröffnung der 
Praxis können diese dann beim ersten Arzttermin abgegeben werden. Die Eröffnung der Praxis 
ist nach wie vor im April 2026 geplant. 
 
GR Bunk meldet sich zu Wort und teilt mit, dass der Schulbus derzeit an der Spitze auf Höhe der 
Einmündung in den Hinteren Mühlberg anhält. Die Kinder müssen dann bis zum Vorderen 
Mühlberg hinunterlaufen. Er fragt nach, ob es nicht möglich wäre, dass der Schulbus direkt an 
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der Einmündung in den Vorderen Mühlberg anhält und die Kinder aussteigen lässt. Der 
Vorsitzende antwortet, dass der Standort, an dem der Schulbus derzeit anhält, in 
Zusammenarbeit mit der Polizei Coburg und der unteren Verkehrsbehörde am Landratsamt 
Coburg ausgewählt wurde. Er selbst hat den Hol- und Bringverkehr in letzter Zeit mehrmals 
beobachtet. Er hat dabei immer wieder festgestellt, dass es Eltern sind, die gegen die 
derzeitigen Regelungen verstoßen. Aufgrund des Wetters konnte der Bus heute nicht bis zur 
Haltestelle fahren. Die Kinder sind unten an der Bundesstraße ausgestiegen und sind 
hochgelaufen. Auch dabei gab es keine Probleme. GRin Schimpl führt aus, dass die Kinder, die 
mit dem Bus fahren, zu spät zum Unterricht erscheinen. Sie schlägt vor, den Busfahrplan 
nochmals zu überdenken um dieses Problem zu lösen. Der Vorsitzende antwortet, dass die 
Schulleitung von Anfang an in den Planungsprozess eingebunden war. Sie ist mit der derzeit 
praktizierten Vorgehensweise einverstanden. Im Moment trödeln die Kinder auch etwas wegen 
des Schnees und kleiner Eisflächen, die erkundet werden müssen. Sobald sich das Wetter wieder 
normalisiert hat, werden die Kinder auch wieder etwas früher zum Unterricht kommen.  
 
GR Zapf weist darauf hin, dass im Bereich der Einmündung von der Schlettacher Straße in den 
Gauerstadter Berg viel auf der Straße geparkt wird. Dadurch wird die Übersichtlichkeit stark 
eingeschränkt und es entsteht ein nicht unerhebliches Gefahrenpotential. Er fragt nach, ob man 
in diesem Bereich nicht ein Halteverbot erlassen könnte. Die Personen, die auf der Straße parken 
würden auch über ausreichend Hofraum verfügen um Ihre Fahrzeuge dort zu parken. Der 
Vorsitzende antwortet, dass die Problematik bereits erkannt wurde und Herr Förster derzeit die 
möglichen Optionen prüft.  
 
 
 
 
 
 
Die öffentliche Sitzung wird um 20:20 Uhr geschlossen. 
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